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(54) Schaltvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung mit
mindestens zwei Schaltstellen, die jeweils einen festen
(11.2, 21.2) und einen beweglichen Kontakt (11.1, 21.1)
aufweisen, und mit einer Schaltmechanik zur Steuerung
der Bewegungsabläufe der beweglichen Kontakte (11.1,
21.1) ausgerüstet sind. Es soll eine geringe Bauteilvielfalt
und gleichzeitig eine Platz sparende Raumaufteilung für
eine derartige Schaltvorrichtung, wie sie beispielsweise

in Leitungsschutzschaltern vorkommt, angegeben wer-
den. Hierfür wird eine Schaltvorrichtung vorgeschlagen,
die eine Schaltmechanik mit einem Koppelelement (1)
aufweist, das zur Herbeiführung einer Schaltzustands-
änderung einer Schaltstelle jeweils in Abhängigkeit von
der anderen Schaltstelle herbeiführt und eine Platz spa-
rende Anordnung bei geringer Bauteilvielfalt durch eine
dezentrale Anordnung innerhalb der Schaltvorrichtung
garantiert.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schaltvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine derartige Schaltvorrichtung ist im allge-
meinen Bestandteil eines Schaltgeräts oder auch
Schutzschaltgeräts, insbesondere eines Leitungsschal-
ters bzw. Leitungsschutzschalters, und dient zur geziel-
ten Verbindung bzw. Trennung eines oder mehrerer
Strompfade unter Betriebs- bzw. Fehlerfallbedingungen.
Je nach Einsatzgebiet und Verwendungszweck ist bei
derartigen Geräten neben einem oder mehreren Pha-
senleitern auch ein Neutralleiter schaltbar. Eine in einem
Strompfad befindliche Last, beispielsweise ein Verbrau-
cher, soll dabei im Betriebs- oder Fehlerfall jedoch unter
Last nur im Strompfad des zugehörigen Phasenleiters
und demnach annähernd lastfrei - also bei einem Strom,
der im Verhältnis zu dem Bemessungsstrom des ent-
sprechenden Schaltgeräts klein ist - im Strompfad des
Nullleiters geschaltet werden.
[0003] Ein der eingangs genannten Schaltvorrichtun-
gen entsprechender Modulschutzschalter ist aus der EP
0 912 985 bekannt. Der Modulschutzschalter beinhaltet
zwei Schaltstellen, die mittels eines Koppelelementes
funktional verbunden sind, in der Art, dass bei einer
Schutzschaltung der einen eine Schaltstelle beinhalten-
den Schalteinheit auch eine andere Schalteinheit ent-
sprechend geschaltet wird. Aus Symmetriegründen ist
das Koppelelement im Zentrum des Modulschutzschal-
ters angeordnet. Die Bestandteile der Schalteinheiten
sind miniaturisiert und im Bezug auf die Befestigungs-
schiene, an der der Modulschutzschalter anbringbar ist,
vertikal angeordnet.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
Schaltvorrichtung anzugeben, deren Bauteilanzahl un-
terschiedlicher Bauteile gering ist und Platz sparend in-
nerhalb eines Gehäuses unterbringbar ist.
[0005] Die Lösung der Aufgabe ist ausgehend von ei-
ner Schaltvorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 erfindungsgemäß durch die kennzeich-
nenden Merkmale des Hauptanspruchs gegeben; vor-
teilhafte Ausgestaltungen sind jeweils Gegenstand von
weiteren Ansprüchen.
[0006] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass bei einer Integration von insbesondere zwei Schalt-
stellen in ein Schaltgerät bisher ein hoher Miniaturisie-
rungsaufwand betrieben wurde, da die Schalteinheiten
der Schaltstellen weitgehend symmetrisch angeordnet
werden müssen. Insbesondere bei einer Anordnung der
Schalteinheiten vertikal zur Befestigungsschiene ist ein
Koppelelement nur zwischen den beiden Schalteinhei-
ten, das heißt in einer im Wesentlichen zentralen Lage
des Gesamtgeräts, realisierbar. Dies impliziert weiter,
dass ein mechanischer Wirkzusammenhang des Schalt-
gerätes mit beispielsweise einem Fehlerstrom- oder
Hilfsschalter nur an einer Seitenfläche des Schaltgeräts,
die an den Fehler- bzw. Hilfsstromschalter grenzt, her-
gestellt werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß weist die Schaltvorrichtung
eine erste und eine zweite Schaltstelle auf, die jeweils
einen feststehenden und einen beweglichen Kontakt be-
inhalten. Die Schaltstellen sind beispielsweise Schaltein-
heiten innerhalb der Schaltvorrichtung zugeordnet, die
im Wesentlichen identisch oder baugleich sind. Eine
Schaltmechanik der Vorrichtung dient zur Steuerung der
Bewegungsabläufe der beweglichen Kontakte. Die
Schaltmechanik weist ein Koppelelement auf, welches
zu einer Schaltzustandsänderung der zweiten Schalt-
stelle führt, falls die erste Schaltstelle eine Schaltzu-
standsänderung erfährt. Eine Schaltzustandsänderung
in diesem Zusammenhang könnte beispielsweise eine
Zwangsöffnung bedeuten, die durch eine thermische
oder magnetische Auslösung hervorgerufen wird. Hierfür
ist das Koppelelement innerhalb der Schaltvorrichtung
dezentral angeordnet und beispielsweise als Schaltga-
bel ausgeführt. Die dezentrale Anordnung des Koppel-
elementes erweist sich als vorteilhaft, da eine Ankoppel-
stelle zur Verfügung gestellt werden kann, die in weiten
Bereichen beliebig wählbar ist. Dies bedeutet, dass für
verschiedene anbaubare Geräte eine optimale Ankop-
pelstelle vorgesehen werden kann. Beispielsweise kann
eine derartige Wirkstelle mit einem so genannten Mit-
nehmer realisiert werden. Hierfür ist der Mitnehmer me-
chanisch mit dem Koppelelement verbunden und erlaubt
einen mechanischen Anschluss an beispielsweise Feh-
lerstrom- oder Hilfsschalter.
[0008] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform führt
auch eine Schaltzustandsänderung der zweiten Schalt-
stelle zu einer Schaltzustandsänderung der ersten
Schaltstelle. Dies führt zu einer direkten Kopplung beider
Schaltstellen, so dass eine Zwangsöffnung einer Schalt-
stelle automatisch eine Zwangsöffnung der anderen
Schaltstelle provoziert.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform dient
das Koppelelement zur mechanischen Kopplung zweier
im Wesentlichen baugleicher Schalteinheiten der Schalt-
vorrichtung. Durch eine entsprechende Formgebung des
Koppelelements ist es möglich, einerseits an die erfor-
derlichen Wirkstellen der jeweiligen Schalteinheiten zu
gelangen bzw. auf diese Kraft auszuüben und anderer-
seits die räumliche Entfernung zu den Wirkstellen beider
Schalteinheiten durch das Koppelelement in einer opti-
malen Weise zu überbrücken. Gleichzeitig dient das Kop-
pelelement dazu, die Wirkungskette bzw. den Signalweg
über eine dezentrale Stelle zu leiten, so dass eine leichte
Signalabnahme und Signalweitergabe an andere Schalt-
vorrichtungen oder Schaltgeräte möglich ist.
[0010] Vorteilhafterweise sieht eine Ausführungsform
eine Trennwand vor, die zur zumindest teilweisen Tren-
nung der im Wesentlichen baugleichen Schalteinheiten
der Schaltvorrichtung vorgesehen ist.
[0011] Vorteilhafterweise bietet es sich an, die eine
Seite der Trennwand für die eine Schalteinheit bzw. die
andere Seite der Trennwand für die andere Schalteinheit
zu verwenden, da dadurch ein zusätzliches Teil mit einer
Trennwandfunktion eingespart werden kann. Es wird ein
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Koppelelement eingesetzt, welches durch die Trenn-
wand hindurch ragt, in dieser gelagert ist oder außerhalb
der Trennwand angebracht ist und somit das Auslösesi-
gnal von der einen Seite der Trennwand auf die andere
Seite leitet. Es ist weiter vorteilhaft in diesem Zusammen-
hang, dass die vertikale Anordnung der Schalteinheiten
innerhalb des Gerätegehäuses in Bezug auf eine Befe-
stigungsschiene zumindest teilweise zugunsten einer
Bauteilanzahlreduzierung aufgegeben werden kann.
[0012] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Koppelelement einteilig ausgeführt. Die einteilige Aus-
führung stellt eine kostengünstige Lösung dar, die alle
erforderlichen Signale zwischen den beiden Schaltein-
heiten, die auch Phasenseiten sein können, übertragen
kann.
[0013] Vorteilhafterweise weist das Koppelelement ei-
ne angeformte Kurven- oder Nockenscheibengeometrie
auf, wodurch die vorhandenen Kräfte (zum Beispiel Kon-
taktdruckfederkraft) und schaltschlossbedingte Bewe-
gungsabläufe mit einfachen Mitteln in möglichst optimale
Kraftverläufe und Bewegungsabläufe über- oder unter-
setzt werden können.
[0014] Weiterhin ist von Vorteil, wenn das Koppelele-
ment mehrteilig ausgeführt wird, so dass es beispiels-
weise zusätzlich die Funktion des Mitnehmers überneh-
men kann. Weiterhin ist auch durch die mehrteilige Aus-
führung eine Mehrzahl von Signalen von der einen
Schalteinheit zur anderen Schalteinheit übertragbar. Da-
bei kann es von Vorteil sein, wenn das Koppelelement
einen ersten Schaltarm und einen zweiten Schaltarm auf-
weist.
[0015] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Schaltarme jeweils den Schalteinheiten zu-
geordnet und können in Abhängigkeit von der räumlichen
Anordnung der Schalteinheiten zueinander relativ zuein-
ander beweglich oder starr sein.
[0016] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kann
um eine optimale Schutzschaltung zu gewährleisten, die
erste oder zweite Schaltstelle im Laststrom führenden
Pfad und die jeweils andere Schaltstelle im Strom rück-
führenden Pfad angeordnet sein. Denkbar ist auch die
Verwendung der Schaltstellen für unterschiedliche Last-
ströme oder einer Kombination von Steuer- und Lastströ-
men.
[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform, bei
der keine mechanische Kopplung des Koppelelementes
an angrenzende Geräte erforderlich ist, kann der Mitneh-
mer entfallen. Die Lagerung, die beim vorhandenen Mit-
nehmer optimalerweise an dessen Achse lokalisiert ist,
kann bei fehlendem Mitnehmer durch eine entsprechen-
de Führung im Trägerteil, in der Trennwand oder in den
Geräteschalen ersetzt werden.
[0018] Die Erfindung sowie vorteilhafte Ausgestaltun-
gen gemäß den Merkmalen der weiteren Ansprüche wer-
den im Folgenden anhand der in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispiele näher erläutert, ohne dass
insoweit eine Beschränkung der Erfindung erfolgt; darin
zeigen:

FIG 1 und 2 perspektivische Ansichten eines Koppe-
lelementes,

FIG 3 und 4 perspektivische Ansichten einer Klinke,

FIG 5 und 6 perspektivische Ansichten eines Auslö-
sehebels,

FIG 7 eine rechte Schalteinheit einer Schalt-
vorrichtung im geschlossenen Zustand,

FIG 8 eine linke Schalteinheit einer Schaltvor-
richtung im geschlossenen Zustand,

FIG 9 eine rechte Schalteinheit einer Schalt-
vorrichtung im geöffneten Zustand, und

FIG 10 eine linke Schalteinheit einer Schaltvor-
richtung im geschlossenen Zustand.

[0019] FIG 1 und FIG 2 zeigen ein einteilig ausgeführ-
tes Koppelelement 1, welches in diesem Ausführungs-
beispiel als Schaltgabel ausgeführt ist, mit zwei Schalt-
armen 1.7,1.8, wobei die Schaltarme 1.7,1.8 unter-
schiedlichen Grundformen entsprechen. Der erste
Schaltarm 1.8 (erste Grundform) des Koppelelementes
1 ist scharnierähnlich in einem zweiten Schaltarm 1.7
(zweite Grundform) gelagert. Der erste Schaltarm 1.8
weist zur Führung in der Trennwand 6 einen Zapfen 1.9
auf. Zudem weist das Koppelelement 1 eine Koppelele-
mentachse 1.6 und eine Reihe von Wirkbereichen 1.1,
1.2, 1.3, 1.5 auf, die zur Wechselwirkung bzw. Signal-
übertragung mit anderen Teilen des Schaltmechanismus
vorgesehen sind.
[0020] Durch die einteilige, unsymmetrische Ausfüh-
rung des Koppelelements 1 als Schaltgabel ist es mög-
lich, für die Schalteinheiten 10 und 20 die gleiche Trenn-
wand 6 zur Halterung der Bauteile zu verwenden und
gleichzeitig mittels des Koppelelementes 1 auf die ent-
sprechenden Bauteile beider Schalteinheiten 10, 20, wie
zum Beispiel eine Klinke 14, 24 und einen Auslöserhebel
15, 25, einzuwirken. Aufgrund der nichtspiegelbildlichen
Anordnung identischer Bauteile (Trennwand als Spiege-
lebene) ergibt sich jeweils eine andere Form und unter-
schiedliche Wirkbereiche 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 für beide
Schaltarme 1.7, 1.8.
[0021] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform ist ein
Mitnehmer 2 mit mindestens einem Schaltarm 1.7,1.8,
beispielsweise dem ersten Schaltarm 1.8 mechanisch
verbunden. Dadurch ist es möglich, Schaltzustände mit
anderen Geräten abzustimmen, da der Mitnehmer 2 aus
dem Gehäuse herausgeführt ist und somit auf andere
Geräte wirken und/oder von anderen Geräten Signale
empfangen kann.
[0022] FIG 3 und FIG 4 zeigen eine so genannte Klinke
14, die die Funktion der Auslöseabfrage übernimmt. Ein
Wirkbereich 14.3 ist zum Wechselwirken mit einem Aus-
lösehebel 15 vorgesehen. Dieser Wirkbereich ist als Vor-
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sprung ausgeführt und könnte auch kerbenähnliche oder
widerhakenähnliche Anformungen aufweisen, damit die
Klinke 14 im Wirkbereich 15.4 des Auslösehebels 15 ver-
klinkbar ist. Weiter besitzt die Klinke 14 eine erste Dreh-
achse 14.5 und zweite Drehachse 14.6. Zudem weist die
Klinke 14 die Wirkbereiche 14.1, 14.2 und 14.3 auf.
[0023] FIG 5 und FIG 6 zeigen einen Auslösehebel 15,
der um eine Drehachse 15.3 drehbar ist und Wirkberei-
che 15.1, 15.2, 15.4, 15.5 aufweist. Der Auslösehebel 15
übernimmt eine zentrale Rolle innerhalb des Schaltme-
chanismus der Schaltvorrichtung. Der Auslösehebel 15
ist zum Empfang der Auslösesignale einer thermischen
oder magnetischen Auslösung bzw. der Auslösung durch
die jeweils andere Phasenseite bzw. der zweiten
Schalteinheit 20 vorgesehen. Sobald der Auslösehebel
15 das Auslösesignal erhält, gibt er dieses an die Klinke
14 über den Wirkbereich 15.4 weiter, indem dieser dem
Wirkbereich 14.3 der Klinke 14 als Auflage bzw. Verklin-
kung entzogen wird.
[0024] Ebenso ist der Auslösehebel 15 mittels des
Wirkbereichs 15.5 dazu vorgesehen elektromagnetisch,
das heißt durch einen Anker (nicht abgebildet), in eine
Drehbewegung versetzt zu werden.
[0025] FIG 7 und 9 zeigen die Schalteinheit 10 jeweils
im geschlossenen und geöffneten Zustand. Beide
Schalteinheiten 10, 20 könnten beispielsweise die Pha-
senseiten eines Schaltgerätes darstellen, welches an ei-
ner Hut- oder Befestigungsschiene anbringbar ist.
[0026] Hinsichtlich der Wahl der Bezeichner sei ange-
merkt, dass die Bezeichner von 10 bis 17 Bauteile und
Elemente der ersten Schalteinheit 10 bezeichnen und
Bezeichner von 20 bis 27 die entsprechenden identi-
schen Bauteile und Elemente der Schalteinheit 20. So
ist beispielsweise der Wirkbereich 15.2 des Auslösehe-
bels 15 der Schalteinheit 10 in der gleichen Weise aus-
gebildet wie der Wirkbereich 25.2 des Auslösehebels 25
der Schalteinheit 20.
[0027] Ein zentrales Bauteil der Schalteinheit 10 stellt
der Auslösehebel 15 dar. Der Wirkbereich 15.4 des Aus-
lösehebels 15 ist dazu vorgesehen, einen entsprechen-
den Wirkbereich 14.3 der Klinke 14 aufzunehmen bzw.
dient als Auflage für den Wirkbereich 14.3. Wird das Aus-
lösesignal auf den Auslösehebel 15 übertragen, so be-
wegt sich dieser in der FIG 7 gegen den Uhrzeigersinn
von der Klinke 14 weg. Dem Wirkbereich 14.3 wird die
Auflagefläche entzogen, womit die vorgespannte Klinke
14 ebenfalls eine Drehbewegung im Gegenuhrzeiger-
sinn ausführt. Die Drehbewegung der Klinke 14 wird
durch die Feder 12.1 hervorgerufen, die in FIG 7 in der
vorgespannten Stellung gezeigt ist. Sobald die Klinke 14,
wie in FIG 9 zu sehen, ungefähr einen Winkel von 90°
überstrichen hat, hat sich aufgrund der Kraftübertragung
über einen Bügel 13.2 der Kontaktträger 16 derartig be-
wegt, dass der bewegliche Kontakt 11.1 vom festen Kon-
takt 11.2 entfernt wird. Die Vorspannung der Feder 12.1
findet vor dem Öffnungsvorgang bei der Betätigung des
Schalthebels 3 statt, der über einen Bügel 7 die Klinke
14 bzw. über den Bügel 13.2 den Kontaktträger 16 be-

wegen kann und diesen zur Vorspannung der Feder 12.1
einsetzt. Zur Vorspannung der Feder 12.1 bewegt sich
die Klinke 14 zusätzlich auf einer zum Bild vertikalen Ach-
se.
[0028] Das mechanische Auslösesignal, welches den
Auslösehebel 15 bewegt, kann hierbei durch einen Anker
eines nicht gezeigten elektromagnetischen Mechanis-
mus gewährleistet werden, der den Stromfluss über die
geschlossene Schaltstelle, und somit die Kontakte 11.1
und 11.2, überwacht.
[0029] Weiter kann das Auslösesignal auf den Auslö-
sehebel 15 bei einer thermischen Auslösung übertragen
werden. Hierfür ist ein Bimetall 17 vorgesehen, welches
bei Erwärmung einen Bügel 13.1 bewegt und durch die
Kraftübertragung des Bügels 13.1 auf den unteren Arm
des Auslösehebels 15 einwirkt, so dass dieser im Ge-
genuhrzeigersinn bewegt wird.
[0030] Denkbar ist ebenfalls, dass der Auslösehebel
15 durch die umseitig angebrachte (Trennwand)
Schalteinheit 20 auslösbar ist. Zur Signalübertragung
wird das als Schaltgabel ausgeführte Koppelelement 1
eingesetzt, wobei der erste Schaltarm 1.8 der Schaltein-
heit 10 zugeordnet ist und er zweite Schaltarm 1.7 der
zweiten Schalteinheit 20. Eine teilweise rotatorische Be-
wegung des Schaltarms 1.8 führt zu einer Kraftübertra-
gung einer Klinke 24 der zweiten Schalteinheit 20 über
den Wirkbereich 1.1 des Schaltarms 1.8 auf den Wirk-
bereich 15.1 des Auslösehebels 15. Ähnlich wie bei elek-
tromagnetischer und thermischer Auslösung führt die
Bewegung des Schalthebels 15 in Gegenuhrzeigersinn
zur Zwangsöffnung der Kontakte 11.1 und 11.2.
[0031] Der Schaltarm 1.8 hat eine Abfragefunktion.
Auf dessen nasenförmigem Fortsatz ist ein Wirkbereich
1.2 angeordnet, der mit dem Wirkbereich 14.2 der Klinke
14 wechselwirkt. Die Signalübertragung findet hier von
der Klinke 14 auf den Schaltarm 1.8 bzw. auf das Kop-
pelelement 1 statt. Durch die Bewegung der Klinke 14
im Gegenuhrzeigersinn wird aufgrund der Kontur des
Wirkbereichs 14.2 eine rotatorische Kraft in eine haupt-
sächlich lineare Kraftbewegung übersetzt und gleichzei-
tig über den ersten Schaltarm 1.8 auf den zweiten Schal-
tarm 1.7 übertragen, der dieses Signal zur Schalteinheit
20 weiterleitet und dessen Auslösung initiiert.
[0032] Insbesondere bei Schaltvorrichtungen, die
mehr als zwei Schalteinheiten bzw. mehr als zwei Pha-
senpole aufweisen, können gegebenenfalls mehrere
Kontakte auf diese Weise zur Zwangsöffnung veranlasst
werden, wenn das Koppelelement 1 mehrteilig ausge-
führt wäre.
[0033] Der Mitnehmer 2 steht in einer direkten Wirk-
verbindung mit dem Koppelelement 1, so dass eine
Zwangsöffnung über ein mechanisches Signal an weite-
re Geräte, wie zum Beispiel Z-Komponenten weiterge-
leitet werden kann. Somit könnte die Auslösung einer
Zwangsöffnung zu einem Schaltwechsel eines angebau-
ten Hilfsschalters führen. Es ist weiterhin denkbar, dass
ein angebauter Fehlerstromblock bei anliegendem Feh-
lerstrom die Schaltmechanik bzw. die Schaltstellen einer
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als Leitungsschutzschalter ausgeführten Schaltvorrich-
tung so beeinflusst, dass selbst bei einem Einschalten
der Schaltvorrichtung ein Phasenpol und ein Neutralpol
nicht einmal kurzzeitig geschlossen werden.
[0034] Weiter kann durch einen anbaubaren Arbeits-
stromauslöser eine weitere Schutzfunktion (Zwangsöff-
nung bei einer bestimmten Spannung) zu der der Schalt-
vorrichtung hinzugefügt werden. Damit wird beispiels-
weise ein Phasen- und Neutralpol der Schaltvorrichtung
zwangsgeöffnet. In einer ähnlichen Weise ist ein Unter-
spannungsauslöser ebenfalls anbaubar bzw. mit der
Schaltvorrichtung bzw. des Leiterschalters mechanisch
verbindbar, so dass auch die Funktion der Abschaltung
bei Unterschreiten einer bestimmten Spannung durch
die Schaltvorrichtung ausführbar ist.
[0035] FIG 8 und 10 zeigen die zweite Schalteinheit
20 jeweils im geschlossenen und geöffneten Schaltzu-
stand, wobei die Schalteinheit 20 über das Koppelele-
ment 1 mit der Schalteinheit 10 in Wirkverbindung steht.
[0036] Es gelten die bisherigen Ausführungen zu den
Bauteilen und Elementen 12 bis 17 der Schalteinheit 10
für die Bauteile und Elemente 22 bis 27 der zweiten
Schalteinheit 20 entsprechend.
[0037] Wegen der hohen Zahl an identischen Bestand-
teilen der beiden Schalteinheiten 10, 20 und bedingt
durch die Tatsache, dass eine Trennwand 6 als Grund-
platte verwendet wird, folgt, dass die Schalteinheiten 10,
20 nicht spiegelsymmetrisch angeordnet werden kön-
nen. Als Konsequenz ist der zweite Schaltarm 1.7 dem
ersten Schaltarm 1.8 sehr unähnlich und eher hakenför-
mig als hebelförmig ausgeführt. Der zweite Schaltarm
1.7 ist am ersten Schaltarm 1.8 angebracht, so dass sich
eine direkte Verbindung des zweiten Schaltarmes 1.7
zum Mitnehmer 2 erübrigt. Da der Mitnehmer 2 eine Ro-
tationsachse mit dem ersten Schaltarm 1.8 teilt, bewirkt
die direkte Verbindung des zweiten Schaltarms 1.7 eine
hebelartige Signalübertragung bei Auslösung der
Schalteinheit 20 auf den ersten Schaltarm 1.8.
[0038] Eine Klinke 24, die nur bei Auslösung der
Zwangsöffnung in eine Rotation im Gegenuhrzeigersinn
versetzt wird, bewirkt über ihren Wirkbereich 24.2 eine
Bewegung des zweiten Schaltarms 1.7 und dessen Wirk-
bereich 1.3 nach unten. Mit anderen Worten, der zweite
Schaltarm 1.7 fragt die Stellung der Klinke 24 ab und
überträgt im Auslösefall das Auslösesignal über den er-
sten Schaltarm 1.8 an den Auslösehebel 15 der ersten
Schalteinheit 10. In einer ähnlichen Weise ist auch die
Schalteinheit 20 durch die Schalteinheit 10 auslösbar,
wenn nämlich der erste Schaltarm 1.8 bei Auslösung
durch die Klinke 14 bewegt wird, so überträgt sich das
Auslösesignal auf den zweiten Schaltarm 1.7, so dass
der Auslösehebel 25 ähnlich wie auch der Auslösehebel
15 in die auslösende Drehbewegung versetzt wird.
[0039] Es sei angemerkt, dass auch die Klinke 24 der
zweiten Schalteinheit 20 durch den Schalthebel 3 betä-
tigbar ist, da der Bügel 7 durch die Trennwand 6 hin-
durchragt und auf beide Klinken 14, 24 gleichzeitig ein-
wirken kann.

[0040] Abgesehen von der Auslösesignalübertragung
über das Koppelelement 1 und der Kraftübertragung über
dem gemeinsamen Bügel 13.2, 23.2 der beiden Klinken
14, 24 werden keine weiteren Signalpfade, die durch
oder um die Trennwand 6 herumlaufen, verwendet. Es
ist auch denkbar, dass die Klinke 24 direkt über einen
Bügel mit dem Schalthebel 3 verbunden wird, womit der
einzige Signalfluss zwischen den Schalteinheiten 10,20
über das Koppelelement 1 verläuft. In diesem Zusam-
menhang stellt der Zapfen 1.9, der in der Kulisse 8 geführt
wird und die Bewegung des Schaltarms 1.8 maßgeblich
mitbestimmt, kein Signal übertragendes Element dar.
[0041] Zusammenfassend betrifft die Erfindung eine
Schaltvorrichtung mit mindestens zwei Schaltstellen, die
jeweils einen festen und einen beweglichen Kontakt auf-
weisen, und mit einer Schaltmechanik zur Steuerung der
Bewegungsabläufe der beweglichen Kontakte ausgerü-
stet sind. Es soll eine geringe Bauteilvielfalt und gleich-
zeitig eine Platz sparende Raumaufteilung für eine der-
artige Schaltvorrichtung, wie sie beispielsweise in Lei-
tungsschutzschaltern vorkommt, erreicht werden. Hier-
für wird eine Schaltvorrichtung vorgeschlagen, die eine
Schaltmechanik mit einem Koppelelement aufweist, die
zur Herbeiführung einer Schaltzustandsänderung einer
Schaltstelle in Abhängigkeit von der Schaltzustandsän-
derung der jeweils anderen Schaltstelle vorgesehen ist
und eine Platz sparende Anordnung bei geringer Bau-
teilvielfalt durch eine dezentrale Anordnung innerhalb
der Schaltvorrichtung sicherstellt.

Patentansprüche

1. Schaltvorrichtung mit einer ersten und einer zweiten
Schaltstelle, die jeweils einen feststehenden (11.2,
21.2) und einen beweglichen Kontakt (11.1, 21.1)
aufweisen, und mit einer Schaltmechanik zur Steue-
rung der Bewegungsabläufe der beweglichen Kon-
takte (11.1, 21.1), wobei die Schaltmechanik ein
Koppelelement (1) aufweist, das zur Herbeiführung
einer Schaltzustandsänderung der zweiten Schalt-
stelle in Abhängigkeit einer Schaltzustandsände-
rung der ersten Schaltstelle vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Koppelelement
(1) innerhalb der Schaltvorrichtung dezentral ange-
ordnet ist.

2. Schaltvorrichtung nach Anspruch 1, wobei das Kop-
pelelement (1) zur Herbeiführung einer Schaltzu-
standsänderung der ersten Schaltstelle in Abhän-
gigkeit einer Schaltzustandsänderung der zweiten
Schaltstelle vorgesehen ist.

3. Schaltvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei das Koppelelement (1) zur mechanischen
Kopplung zweier im Wesentlichen identischer oder
baugleicher Schalteinheiten (10, 20) der Schaltvor-
richtung vorgesehen ist.
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4. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Trennwand (6) zur zumin-
dest teilweisen Trennung der im Wesentlichen iden-
tischer oder baugleicher Schalteinheiten (10, 20) der
Schaltvorrichtung vorgesehen ist, wobei das Koppe-
lelement (1) durch die Trennwand (6) hindurchragt,
in dieser gelagert ist oder außerhalb der Trennwand
(6) angebracht ist.

5. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Koppelelement (1) einteilig
oder mehrteilig ausgeführt ist.

6. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Koppelelement (1) einen er-
sten Schaltarm (1.8) und einen zweiten Schaltarm
(1.7) aufweist, die relativ zueinander starr oder be-
weglich sind.

7. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Koppelelement (1), insbeson-
dere mittels eines Mitnehmers (2), zur mechani-
schen Kopplung an eine weitere Schaltvorrichtung
außerhalb eines Gehäuses der Schaltvorrichtung
vorgesehen ist.

8. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei, wobei das Koppelelement (1) als
Schaltgabel ausgeführt ist.

9. Schaltvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei mindestens die erste Schaltstelle
im Pfad eines ersten Laststroms angeordnet ist.

10. Schaltvorrichtung nach Anspruch 9, wobei die zwei-
te Schaltstelle im Pfad eines weiteren Laststroms,
im Pfad eines Steuerstroms oder im rückführenden
Pfad des ersten Laststroms angeordnet ist.

11. Schaltgerät mit einer Schaltvorrichtung nach An-
spruch 1 bis 10.

12. Schaltgerät nach Anspruch 11, wobei das Schaltge-
rät als Schutzschaltgerät, insbesondere Leitungs-
schutzschalter, ausgeführt ist.

13. Schaltgerät nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
wobei das Schaltgerät mit mindestens einem weite-
ren Schaltgerät zur Abstimmung der Schaltzustände
mechanisch verbindbar ist.
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